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Anfragen an die HFUK Nord
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• Kann jemand mit einem Spenderherz die Funktion als stellvertretender Wehrführer 
ausüben?

• Darf jemand mit Narkolepsie Einsatzfahrzeuge fahren?

• Können wir einen Kameraden mit erheblicher geistiger Einschränkung mit in den Einsatz 
nehmen?

• Einsatzkraft hat eine Niere einer Verwandten gespendet und einen GdB von 40. Er 
möchte weiterhin Atemschutz tragen und fühlt sich fit.

• Einsatzkraft hat Epilepsie und möchte Atemschutz tragen. Durch medikamentöse 
Einstellung seit einigen Jahren Anfallsfrei



Aktueller Stand 
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- Demographischer Wandel 

- Konkurrenz mit anderen „Freizeitanbietern“

- Hohe Mobilität bezüglich des Arbeitsplatzes -> dadurch weniger FA 
tagesverfügbar

-  Anwachsen der Anforderung an Feuerwehren durch sich wandelnde Techniken 

 (z.B. Photovoltaik, Brennstoffzellen) -> dadurch erhöhte Anforderrungen an

 Feuerwehrangehörige – in Zukunft weniger Generalisten – mehr Spezialisten

- Inklusion



Herausforderung
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• Nicht mehr der alleskönnende Einheitsfeuerwehrmann

• Bestehende Einsatzkräfte die im Laufe der Tätigkeit in der Feuerwehr Einschränkungen 
erleiden, sinnvoll weiterhin einsetzen

• Zur richtigen Zeit die richtigen Personen am richtigen Ort vorzuhalten

• Betrachtung neuer Personengruppen

• Einteilung in den Feuerwehrdienst nach Eignung



Rechtsgrundlagen
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- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) § 7 Übertragung von Aufgaben

-  DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ §7 Befähigung für Tätigkeiten

„Beschäftigte dürfen Aufgaben nur ausüben , für die sie geeignet sind. Der 

 Unternehmer hat sie dementsprechend einzusetzen. „



Rechtsgrundlagen
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− DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ §6

„Die Unternehmerin oder der Unternehmer darf Feuerwehrangehörige nur für Tätigkeiten

 einsetzen, für die sie körperlich und geistig geeignet sowie fachlich befähigt sind. 

 Bestehen konkrete Anhaltspunkte, aus denen sich Zweifel an der körperlichen oder 

 geistigen Eignung von Feuerwehrangehörigen für die vorgesehene Tätigkeit ergeben, so 

 hat sich die Unternehmerin bzw. der Unternehmer die Eignung ärztlich bestätigen zu lassen.“



Wonach soll untersucht werden?
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- Eignungsuntersuchung Atemschutz?

- Eignungsuntersuchung Feuerwehr?

- FwDV 300 ?

- Eigenes Ermessen?

- Wonach untersucht ein Arzt der von Feuerwehr keine Ahnung hat?

Nach wie vor gibt es bis heute keine bundeseinheitliche arbeitsmedizinische Vorsorge- oder 
Eignungsuntersuchung, die speziell auf die Belastungen des Feuerwehrdienstes 
zugeschnitten ist.



Denkmodell Entscheidungshilfe
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- Die Funktion muss der (fachlichen und körperlichen) Eignung folgen.

-  Hierzu müssen die Funktionen innerhalb der Feuerwehr definiert werden, ähnlich einer

    Stellenbeschreibung.

-  Die einzelnen Funktionen innerhalb des Feuerwehrdienstes lassen sich dann auch von einem

    mit den Aufgaben der Feuerwehr vertrauten Arzt sachgerecht beurteilen.

-  Mit Ausnahme der Kernbereiche im Einsatzdienst können auch Feuerwehrangehörige mit

    „Handicap“ im Feuerwehrdienst eingesetzt werden, wenn man sich über die Funktion in der 

    Feuerwehr einig ist. -> Regelung per Dienstvereinbarung.



Denkmodell Entscheidungshilfe
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- Durch Anwendung der Entscheidungshilfe wird es künftig auch keine Diskussion über den

    gesetzlichen Unfallversicherungsschutz mehr geben, weil die Verwendung bzw. Funktion

    individuell - notfalls anhand einer Gefährdungsanalyse – auf den Bewerber bzw. die 

 Bewerberin zugeschnitten werden kann. 

- Keine neue Vorschrift  - Hilfestellung

- Bedenken, dass nach einer Untersuchung keine Einsatzkräfte mehr vorhanden sind



Vorgehensweise
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• 1.Sammeln von Funktionen in der Feuerwehr gemäß Feuerwehrdienstvorschriften und  

 Satzungen

• 2. Aufstellen einer Anforderungskatalogs hinsichtlich der körperlichen Belastungen 

 (wie viel muss beispielsweise ein Maschinist tragen können, muss er gut sehen und

     hören können, welche psychischen Belastungen können auf ihn zukommen, etc.)

• 3. Festlegen von Untersuchungs- sowie Ausschlusskriterien



Vorgehensweise
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• 4. Bewertung der einzelnen Funktionen durch ein Gremium aus: 

-    Ärzten verschiedener Fachrichtungen, jedoch mit Feuerwehrhintergrund

-    Experten der DGUV

-    Feuerwehr-Führungskräften

-    Mitarbeitenden der HFUK Nord

Ergebnis: Matrix als Entscheidungshilfe
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Anwendung in der Praxis
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Variante I:

•  Die Feuerwehr entsendet einen Feuerwehrangehörigen mit der Fragestellung nach 
seinen Verwendungsmöglichkeiten zum Arzt. 

• Dieser führt eine vollständige Untersuchung durch und entscheidet, in welche 
Eignungsstufe der Feuerwehrangehörige eingeteilt werden kann. 

• Hieraus ergeben sich folgende Verwendungsmöglichkeiten:
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Anwendung in der Praxis
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Variante II: 

• Die Feuerwehr entsendet einen Feuerwehrangehörigen zum Arzt, mit dem Ziel, ihn für 
eine gewisse Tätigkeit (Bootsführer, Maschinist usw.) untersuchen zu lassen.



18.12.2024Entscheidungshilfe, Dirk Rixen, Sicherheitsforum 2013 Seite 18
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit.
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